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MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT 

 

Information zur Umsetzung der Teststrategie an den Schulen in Baden-Württemberg für 

Personensorgeberechtigte 

minderjähriger Schülerinnen und Schüler 

 

Mit der zweiten Kalenderwoche nach den Osterferien, also ab dem 19. April 2021, soll in Stadt- 

und Landkreisen mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen eine indirekte Testpflicht einge-

führt werden: Ein negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die Teilnahme am Präsen-

zunterricht an öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft. Dies gilt sowohl für die 

Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Jahrgangsstufen als auch für das gesamte an den 

Schulen vor Ort tätige Personal. 

Die Durchführung der Testung in der Schule kann nur erfolgen, sofern Sie als Personensorgebe-

rechtigte hierzu eine entsprechende Erklärung abgeben, bei volljährigen Schülerinnen und Schü-

lern aufgrund deren eigener Erklärung.  

Das Kultusministerium stellt auf der Homepage unter www.km-bw.de/corona einen Vordruck für 

die Erklärung zur Verfügung. Die Schule bzw. der Schulkindergarten unterstützt die Personensor-

geberechtigten, die selbst keine Möglichkeit haben, den Vordruck auszudrucken. Die Schülerinnen 

und Schüler, die an der Testung teilnehmen, bringen die ausgefüllte Erklärung zu Schulbeginn mit.  

Zur Testdurchführung darf das Schulgelände betreten werden. Insoweit gilt eine Ausnahme vom 

Betretungsverbot. 

Die indirekte Testpflicht soll nur in Landkreisen gelten, in denen die 7-Tages-Inzidenz von 100 

überschritten ist. Dieser Passus wurde gestrichen. Es finden wöchentlich zwei Tests statt. 

An Grundschulen entscheidet die Schule, ob die Testungen als Eigenanwendung durch die Perso-

nensorgeberechtigten durchgeführt werden oder die Testdurchführung in der Schule erfolgt. Bei 

einer Durchführung in der Schule kann zusätzliches unterstützendes Personal die Tests anleiten 

und die Durchführung begleiten. 

 

Wie erfolgt die Probeentnahme mit einem Antigen-Schnelltest? 

Für die Schülerinnen und Schüler stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung. Die Probeent-

nahme ist dadurch sicher, schmerzfrei und bequem auch von jüngeren Kinder selbststän-

dig durchzuführen.  
 

Was passiert bei einem positiven Testergebnis? 

Sollte ein Testergebnis positiv ausfallen, informiert die Aufsichtsperson umgehend die Schullei-

tung.  

Die Schülerin oder der Schüler erhält einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz bzw. eine FFP2-

Maske und wird in einen anderen, gut belüfteten Raum begleitet. Eine weitere Teilnahme am 

Unterricht ist in diesem Fall nicht mehr möglich. Ein positives Schnelltestergebnis kann in Ein-

zelfällen auch falsch positiv sein und sollte somit mit einem PCR-Test überprüft werden. Die Per-

sonensorgeberechtigten werden unverzüglich informiert und gebeten, die Schülerin bzw. den 
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Schüler schnellstmöglich abzuholen. Bis zum Eintreffen der Personensorgeberechtigten wird die 

Schülerin bzw. der Schüler behutsam betreut und ist nicht auf sich alleine gestellt. Mit Erlaubnis 

der Personensorgeberechtigten kann die Schülerin oder der Schüler auch selbstständig unter Ein-

haltung der entsprechenden Schutzmaßnahmen den Heimweg antreten. 

Wird die betroffene Person im Rahmen der in der Schule stattfindenden Testungen positiv getes-

tet, so muss sich diese nach den Vorgaben der Corona-Verordnung Absonderung auf direktem 

Weg in die häusliche Isolation begeben. Auch deren Haushaltskontakte müssen sich unverzüg-

lich in Quarantäne begeben. Enge Kontaktpersonen außerhalb des Haushaltes werden vom Ge-

sundheitsamt eingestuft, das umgehend von der Schulleitung über das positive Testergeb-

nis informiert wird. Zur Bestätigung des positiven Testergebnisses durch den Antigentest muss 

so bald wie möglich ein PCR-Test veranlasst werden. Für den PCR-Test wenden Sie als Per-

sonensorgeberechtigte oder selbst betroffene Person sich bitte an Ihren Kinder- und Jugendarzt, 

Ihren Hausarzt, an eine Corona-Schwerpunktpraxis oder ein Corona-Testzentrum.  

 

Wenn die Durchführung des Antigentests zu Hause ein positives Ergebnis aufweist, sind 

die Personensorgeberechtigten verpflichtet, umgehend eine PCR-Testung zu veranlassen. 

Eine Meldung an das Gesundheitsamt ist in diesen Fällen rechtlich nicht verpflichtend; 

denn fällt das PCR-Ergebnis positiv aus, erfolgt automatisch eine Meldung an das zustän-

dige Gesundheitsamt. 

Des Weiteren müssen in diesem Fall die entsprechenden Haushaltskontakte vorerst nicht 

in Quarantäne, sondern erst, wenn das PCR-Ergebnis des Kindes/der Kontaktperson posi-

tiv ausfällt. 

 

Alle weiteren Maßnahmen werden vom zuständigen Gesundheitsamt bzw. der Ortspolizeibehörde 

veranlasst.  

 

Welche personenbezogenen Daten werden erfasst und gespeichert?  

Die Schule dokumentiert, von welcher Schülerin bzw. welchem Schüler eine Einwilligungserklä-

rung zur Selbsttestung vorliegt. Testergebnisse unterliegen den geltenden Datenschutzbedingun-

gen sowie dem Infektionsschutzgesetz. Die Bescheinigung positiver Testergebnisse ist zugleich 

das Meldeformular an das Gesundheitsamt und muss nach erfolgter Meldung von der testenden 

Stelle bis zum Ende des Schuljahres aufbewahrt und danach datenschutzkonform vernichtet wer-

den. Die Anzahl der Testungen pro Klasse und Testtag werden statistisch erhoben, jedoch nicht 

namentlich protokolliert.  

 

Wie ist das Vorgehen, wenn Ihr Kind sich in der Schule nicht dem Test unterzieht? 

Sofern eine indirekte Testpflicht in einem Landkreis mit hoher Inzidenz (s.o.) gegeben ist, ist eine 

Teilnahme am Unterrichtsbetrieb dann nicht mehr möglich. Die Personensorgeberechtigten wer-

den informiert und gebeten, die Schülerin bzw. den Schüler schnellstmöglich abzuholen. 


